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RS OGH 1959/3/10 3Ob75/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1959

Norm

AußStrG §9 J1

HGB §108 Abs1

HGB §161 Abs2

HGB §175

Rechtssatz

Ohne Mitfertigung des Kommanditisten, dessen Anteil iS des Vermögensvertrages BGBl Nr 119/1958 rückübertragen

wurde, kann die Registrierung von Anteilen anderer Kommanditisten oder der Änderung der Höhe eines solchen

Anteiles nicht erfolgen, wenn der nicht beigezogene Kommanditist auch noch nicht im Register aufscheint. Der nicht

beigezogenen Kommanditist hat gegen den Eintragungsbeschluß ein Rekursrecht.

Entscheidungstexte

3 Ob 75/59
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